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1. Vertragsumfang und Gültigkeit: 
 
Alle Aufträge und Vereinbarungen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie vom 
Auftragnehmer schriftlich und firmengemäß gezeichnet werden und verpflichten nur in dem 
in der Auftragsbestätigung angegebenem Umfang. Einkaufsbedingungen des Auftraggebers 
werden für das gegenständliche Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung hiermit 
ausgeschlossen. Angebote sind grundsätzlich freibleibend. 
 

2. Leistung und Prüfung: 
 
Gegenstand eines Auftrages kann sein: 

• Ausarbeitung von Organisationskonzepten 
• Global und Detailanalysen 
• Erstellung von Individualprogrammen 
• Mitwirkung bei der Inbetriebnahme 
• Telefonische Beratung 
• Programmwartung 
• IT Betriebsführung 
• Erstellung von Programmträgern 
• Erstellung von Schulungskonzepten 
• Druchführung von Seminaren und Schulungen 

 
2.1  Die Ausarbeitung individueller Organisationskonzepte und Programme erfolgt nach Art 
und Umfang der vom Auftraggeber vollständig zur Verfügung gestelltgen bindenden 
Informationen, Unterlagen und Hilfsmittel. Dazu zählen auch praxisgerechte Testdaten sowie 
Testmöglichkeiten in ausreichenden Ausmaß, die der Auftraggeber zeitgerecht, in der 
Normalarbeitszeit und auf seine Kosten zur Verfügung stellt. Wird vom Auftraggeber bereits 
auf der zum Test zur Verfügung gestellten Anlage im Echtbetreib gearbeitet, liegt die 
Verantwortung für die Sicherung der Echtdaten beim Auftraggeber. 
 
2.2 Grundlage für die Erstellung von Individualprogrammen ist die schriftliche 
Leistungsbeschreibung, die der Auftragnehmer gegen Kostenberechnung aufgrund der ihm 
zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen ausarbeitet bzw. der Auftraggeber zur 
Verfügung stellt. Diese Leistungsbeschreibung ist vom Auftraggeber auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit zu überprüfen, und mit seinem Zustimmungsvermerk zu versehen. Später 
auftretende Änderungswünsche können zu gesonderten Termin und Preisvereinbarungen 
führen. 
 
2.3 Individuell erstellte Software bzw. Programmadaptierungen bedürfen für das jeweils 
betroffene Programmpaket einer Programmabnahme spätestens vier Wochen ab Lieferung 
durch den Auftraggeber. Diese wird in einem Protokoll vom Auftraggeber bestätigt. Lässt der 
Auftraggeber den Zeitraum von vier Wochen ohne Programmabnahme verstreichen, so gilt 
die gelieferte Software mit dem Enddatum des genannten Zeitraumes als abgenommen. Bei 
Einsatz der Software im Echtbetrieb durch den Auftraggeber gilt die Software jedenfalls als 
abgenommen. 
 
2.4 Etwa auftretende Mängel, das sind Abweichungen von der schriftlich vereinbarten 
Leistungsbeschreibung, sind vom Auftraggeber ausreichend dokumentiert dem 
Auftragnehmer zu melden, der um raschestmögliche Mängelbehebung bemüht ist. Liegen 



schriftlich gemeldete, wesentliche Mängel vor, das heißt, dass der Echtbetrieb nicht begonnen 
oder fortgesetzt werden kann, so ist nach Mängelbehebung eine neuerliche Aufnahme 
erforderlich. 
 
2.5  Sollte sich im Zuge der Arbeiten herausstellen, dass die Ausführung des Auftrages gemäß 
Leistungsbeschreibung tatsächlich oder juristisch unmöglich ist, ist der Auftragnehmer 
verpflichtet, dies dem Auftraggeber sofort anzuzeigen. 
 

Seminare: 
 
Allgemeines: 
 
Die Auswahl des Kurses liegt im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Das jeweilige 
Seminar wird nach dem derzeitigen Stand der Technik durchgeführt. Der Teilnehmer bzw. 
Auftraggeber ist nicht berechtigt, aus der Anwendung der erworbenen Kenntnisse, 
Haftungsansprüche geltend zu machen. Unterrichtet wird, so nicht gesondert vereinbart, die 
jeweils aktuellste Softwareversion, Inhalt und Methodik nach unseren 
Seminarbeschreibungen. 
 
Schulungsunterlagen: 
 
Überlassene Schulungsunterlagen bzw. Software dürfen unter keinen Umständen - auch nicht 
auszugsweise - vervielfältigt werden. Bei Zuwiderhandlungen behalten wir uns 
Schadenersatzforderungen vor. 
 
Ausfall eines Seminars: 
 
Bei Ausfall eines Seminars durch Krankheit des Trainers, höhere Gewalt, nicht Erreichen der 
Mindestteilnehmeranzahl oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse, besteht kein Anspruch 
auf Durchführung der Veranstaltung. In solchen Fällen kann der Ersatz von Reise- und 
Übernachtungskosten, sowie Arbeitsausfall etc. nicht geltend gemacht werden. Für mittelbare 
Schäden, insbesondere entgangener Gewinne oder Ansprüche Dritter, wird nicht gehaftet. Die 
Veranstaltung wird in einem solchen Fall zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt. 
 
Storno: 
 
Stornierungen von Seminaren oder gemieteten Räumen müssen grundsätzlich schriftlich 
erfolgen. Bis zu 4 Wochen vor Seminarbeginn eingehende Stornierungen erfolgen kostenlos. 
Danach kann, nur bei offenen Standardseminaren, bis zu 8 Werktage vor Seminarbeginn, eine 
Verschiebung auf einen späteren Seminartermin erfolgen. Bei Rücktritt innerhalb von 8 
Werktagen vor Seminarbeginn bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers wird die volle 
Kursgebühr eingehoben. 



 

Preise, Steuern und Gebühren: 
 
Alle Preise verstehen sich in Euro ohne Umsatzsteuer. Sie gelten nur für den vorliegenden 
Auftrag. Die genannten Preise verstehen sich ab Geschäftssitz bzw. – stelle des 
Auftragnehmers. Die Kosten von Programmträgern sowie allfällige Vertragsgebühren werden 
gesondert in Rechnung gestellt. 
 
Die Kosten für Fahrt-, Tag- und Nächtigungsgelder werden dem Auftraggeber gesondert nach 
dem jeweils gültigen Sätzen in Rechnung gestellt. Wegzeiten gelten als Arbeitszeiten. 

Liefertermin: 
 
Der Auftragnehmer ist bestrebt, die vereinbarten Termine der Erfüllung (Fertigstellung) 
möglichst genau einzuhalten. 
 
Die angestrebten Erfüllungstermine können nur dann eingehaltn werden, wenn der 
Auftraggeber zu den vom Auftragnehmer angegebenen Terminen alle notwendigen Arbeiten 
und Unterlagen vollständig, insbesondere die von ihm akzeptierte Leisungsbeschreibung zur 
Verügung stellt und seiner Mitwirkungsverpflichtung im erforderlichen Ausmaß nachkommt. 
 
Lieferverzögerungen und Kostenerhöhungen, die durch unrichtige, unvollständige oder 
nachträglich geänderte Angaben und Informationen bzw. zu Verfügung gestellte Unterlagen 
entstehen, sind vom Auftragnehmer nicht zu vertreten und können nicht zum Verzug des 
Auftragnehmers führen. Daraus resultierende Mehrkosten trägt der Auftraggeber. 
 
Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten bzw. Programme umfassen, ist der Auftragnehmer 
berechtigt, Teillieferungen durchzuführen bzw. Teilrechnungen zu legen. 

Zahlung: 
Die vom Auftragnehmer gelegten Rechnungen inklusive Umsatzsteuer sind spätestens 8 Tage 
ab Fakturenerhalt ohne jedenAbzug und spesenfrei zahlbar. Für Teilrechnungen gelten die für 
den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen analog. 
 
Bei Aufträgen, die mehre Einheiten (zB Programme und oder Schulugen, Realisierungen in 
Teilschritten) umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach Lieferung jeder einzelnen 
Einheit oder Leistung Rechnung zu legen. 
 
Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine wesentliche Bedingung für die 
Durchführung der Lieferung bzw. Vertragserfüllung durch den Auftragnehmer. Die 
Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungen berechtigen den Auftragnehmer, die laufenden 
Arbeiten einzustellen und vom Vertrag zurückzutreten. Alle damit verbundenen Kosten sowie 
der Gewinnentgang sind vom Auftraggeber zu tragen. 
 
Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen im banküblichen Ausmaß verrechnet. Bei 
Nichteinhaltung zweier Raten bei Teilzahlungen ist der Auftragnehmer berechtigt, 
Terminverlust in Kraft treten zu lassen und übergebene Akzente fällig zu stellen. 
 



Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger Gesamtlieferung, 
Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen oder Bemängelung zurück zu halten. 
 

Rücktrittsrecht: 
 
Für den Fall der Überschreitung einer vereinbarten Lieferzeit aus alleinigem Verschulden 
oder rechwidrigem Handeln des Auftragnehmers ist der Auftraggeber berechtigt, mittels 
eingeschriebenen Briefes vom betreffenden  Auftrag zurückzutreten, wenn auch innerhalb der 
angemessenen Nachfrist die vereinbarte Leistung in wesentlichen Teilen nicht erbracht wird 
und den Auftraggeber daran kein Verschulden trifft. 
 
Höhere Gewalt, Arbeitskonflikte, Naturkatastrophen und Transportsperren sowie sonsitge 
Umstände, die außerhalb der Einflussmöglichkeit des Auftragnehmers liegen, entbinden den 
Auftragnehmer von der Lieferverpflichtung bzw. gestatten ihm eine Neufaussetzung der 
vereinbarten Lieferzeit. 
 
Stornierungen durch den Auftraggeber sind nur mit schriftlicher Zustimmung des 
Auftragnehmers möglich. Ist der Auftagnehmer mit einem Storno einverstanden, so hat er das 
Recht, neben den erbrachten Leistungen und aufgelaufenen Kosten eine Stornogebühr in der 
Höhe von 30 % des noch nicht abgerechneten Auftragwertes des Gesmatprojektes zu 
verrechnen. 
 

Haftung: 
 
Der Auftragnehmer haftet für Schäden, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung für leichte 
Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. 
 

Loyalität: 
 
Die Vertagspartner verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalität. Sie werden jede Abwerbung 
und Beschäftigung auch über Dritte, von Mitarbeitern, die an der Realisierung der Aufträge 
gearbeitet haben, des anderen Vertragspartners während der Dauer des Vertrages und 12 
Monate nach Beendigung des Vertrages unterlassen. Der dagegen verstoßende 
Vertragspartner ist verpflichtet, pauschalierten Schadenersatz in der Höhe eines 
Jahresgehaltes des Mitarbeiters zu zahlen. 
 
 

Datenschutz, Geheimhaltung: 
 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet seine Mitarbeiter, die Bestimmungen gemäß § 15 des 
Datenschutzes einzuhalten. 
 



Schlussbestimmungen: 
 
Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen Vollkaufleuten zur Anwendung 
kommenden gesetzlichen Bestimmungen ausschlißlich nach österreichischem Recht, auch 
dann, wenn der Auftrag im Ausland durchgeführt wird.  
 
Für eventuelle Streitigkeiten gilt ausschließlich die örtliche Zuständigkeit des sachlich 
zuständigen Gerichtes für den Geschäftssitz des Auftragnehmers als vereinbart. 
 
Für den Verkauf an Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die 
vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als das Konsumentenschutzgesetz nicht zwingend 
andere Bestimmungen vorsieht. 
 
 
 
 
Wien, im Februar 2002 
 
 
 
Die Geschäftsführung 
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